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Haftpflicht- und Strafbestimmungen 
 
Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz) vom 7. Oktober 1983 
 
4. Titel: Haftpflicht 

Art. 59a Grundsatz 
1 Der Inhaber eines Betriebs oder einer Anlage, mit denen eine besondere Gefahr für die Umwelt verbun-
den ist, haftet für den Schaden aus Einwirkungen, die durch die Verwirklichung dieser Gefahr entstehen. 
Der eigentliche Umweltschaden ist ausgenommen. 
2 In der Regel mit einer besonderen Gefahr für die Umwelt verbunden sind namentlich Betriebe und Anlagen: 

a. die der Bundesrat aufgrund der verwendeten Stoffe, Organismen oder Abfälle den Ausführungsvor-
schriften nach Artikel 10 unterstellt; 

b. die der Entsorgung von Abfällen dienen; 

c. in denen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten umgegangen wird; 

d. in denen Stoffe oder Organismen vorhanden sind, für welche der Bundesrat zum Schutz der Umwelt 
eine Bewilligungspflicht einführt oder andere besondere Vorschriften erlässt. 

3 Von der Haftpflicht wird befreit, wer beweist, dass der Schaden durch höhere Gewalt oder durch grobes 
Verschulden des Geschädigten oder eines Dritten verursacht worden ist. 
4 Die Artikel 42–47, 49–51, 53 und 60 des Obligationenrechts sind anwendbar. 
5 Für die Haftungsbestimmungen in anderen Bundesgesetzen gilt der Vorbehalt nach Artikel 3. 
6 Bund, Kantone und Gemeinden haften ebenfalls nach den Absätzen 1–5. 

Art. 59b Sicherstellung 

Zum Schutz der Geschädigten kann der Bundesrat: 

a. den Inhabern bestimmter Betriebe oder Anlagen vorschreiben, dass sie ihre Haftpflicht durch Versi-
cherung oder in anderer Form sicherstellen; 

b. den Umfang und die Dauer dieser Sicherstellung festlegen oder dies im Einzelfall der Behörde überlas-
sen; 

c. denjenigen, der die Haftpflicht sicherstellt, verpflichten, der Vollzugsbehörde Bestehen, Aussetzen 
und Aufhören der Sicherstellung zu melden; 

d. vorsehen, dass die Sicherstellung erst 60 Tage nach Eingang der Meldung aussetzt oder aufhört; 

e. vorsehen, dass das Gelände von Deponien bei ihrem Abschluss in das Eigentum des Kantons über-
geht, und Vorschriften über eine allfällige Entschädigung erlassen. 

 
 

 
Merkblatt-Version Januar 2007 



Art. 16 Abs. 1 der Verordnung des EDI (Eidgenössisches
Departement des Innern) über Speisepilze und Hefe vom
23. November 2005 besagt, dass auf den Gebinden und
Packungen von Speisepilzen die Pilzart anzugeben ist.
Gibt es keine amtssprachliche Bezeichnung für die Pilzart
oder ist sie nicht eindeutig, so muss die lateinische Bezeich-
nung angegeben werden.

Art. 16 Abs. 2 der Verordnung des EDI über Speisepilze
und Hefe vom 23. November 2005 besagt, dass nur die
in Anhang 1, Spalten B.1 bis C.4 aufgeführten Pilze der
Gattung Tuber als «Trüffel» bezeichnet werden dürfen.

Aus den oben aufgeführten gesetzlichen Vorgaben folgt,
dass

• für Trüffel als Sachbezeichnung die Art 
angegeben werden muss;

• die Bezeichnung 
«weisser Trüffel»
«schwarzer Trüffel»
als Sachbezeichnung nicht ausreichend ist, da damit

eine Farbe und nicht die Pilzart 
bezeichnet wird;

• bei getrüffelten Lebensmitteln die 
Bezeichnung «Trüffel» in der Liste der 
Zutaten aus-reichend ist.

Welche Trüffelarten sind verkehrsfähig?

Pilzname deutsch Pilzname lateinisch

Sommertrüffel Tuber aestivum

Herbsttrüffel Tuber uncinatum

Wintertrüffel Tuber brumale

Piemont-/Albatrüffel Tuber magnatum

Perigordtrüffel Tubermelanosporum 

Wie sieht eine korrekte Kennzeichnung aus?

Richtig Falsch

Spaghetti mit Spaghetti mit weissen weis-

sen Albatrüffeln Trüffeln

Spaghetti mit Spaghetti mit 

schwarzen schwarzen Trüffeln

Wintertrüffeln

Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne 
weiter!

Lebensmittelinspektorat der Stadt Zürich
Walchestrasse 31, Postfach, 8035 Zürich
Tel.  044 216 50 40
E-Mail: ugz-lmi@zuerich.ch
Internet: www.stadt-zuerich.ch/ugz

Welches sind die gesetzlichen 
Grundlagen?

• Verordnung des EDI über Speisepilze und 
Hefe vom 23. November 2005

Bezugsquelle: Bundesamt für Bauten und
Logistik BBL, 3003 Bern
E-Mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch
Internet: www.admin.ch 

LEBENSMITTELHYGIENE:  MERKBLATT FÜR LEBENSMITTELBETRIEBE

Kennzeichnung von Trüffeln
Welche Bezeichnung für «Trüffel» ist korrekt? Reicht die Bezeichnung «Trüffel»,
«weisse Trüffel», «schwarze Trüffel?
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Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutz) vom 24. Januar 1991 
 
5. Titel: Strafbestimmungen 
Art. 70          Vergehen 
1 Mit Gefängnis oder mit Busse wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. Stoffe, die das Wasser verunreinigen können, widerrechtlich mittelbar oder unmittelbar in ein Gewäs-
ser einbringt, versickern lässt oder ausserhalb eines Gewässers ablagert oder ausbringt und dadurch 
die Gefahr einer Verunreinigung des Wassers schafft (Art. 6); 

b. als Inhaber von Anlagen, die wassergefährdende Flüssigkeiten enthalten, die nach diesem Gesetz 
notwendigen baulichen und apparativen Vorrichtungen nicht erstellt oder nicht funktionsfähig erhält 
und dadurch das Wasser verunreinigt oder die Gefahr einer Verunreinigung schafft (Art. 22); 

c. behördlich festgelegte Dotierwassermengen nicht einhält oder die zum Schutz des Gewässers unter-
halb der Entnahmestelle angeordneten Massnahmen nicht trifft (Art. 35); 

d. ein Fliessgewässer widerrechtlich verbaut oder korrigiert (Art. 37); 

e. ohne Bewilligung oder entgegen den Bedingungen einer erteilten Bewilligung Fliessgewässer über-
deckt oder eindolt (Art. 38); 

f. ohne Bewilligung der kantonalen Behörde oder entgegen den Bedingungen einer erteilten Bewilligung 
feste Stoffe in einen See einbringt (Art. 39 Abs. 2); 

g. ohne Bewilligung oder entgegen den Bedingungen einer erteilten Bewilligung Kies, Sand oder ande-
res Material ausbeutet oder vorbereitende Grabungen dazu vornimmt (Art. 44). 

2 Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Gefängnis bis zu sechs Monaten oder Busse. 

Art. 71 Übertretungen 
1 Mit Haft oder mit Busse bis zu 20 000 Franken wird bestraft, wer vorsätzlich: 

a. in anderer Weise diesem Gesetz zuwiderhandelt; 

b. einer unter Hinweis auf die Strafandrohung dieses Artikels an ihn gerichteten Einzelverfügung zuwiderhandelt. 
2 Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Busse. 
3 Gehilfenschaft ist strafbar. 
4 Eine Übertretung verjährt in einem Jahr, die Strafe einer Übertretung in zwei Jahren. 

Art. 72 Anwendung des Strafgesetzbuches 

Erfüllt eine Widerhandlung gegen dieses Gesetz gleichzeitig den Tatbestand von Artikel 234 des Strafge-
setzbuches, so ist nur diese Bestimmung anwendbar. Im übrigen finden die Strafbestimmungen des vorlie-
genden Gesetzes neben denjenigen des Strafgesetzbuches Anwendung. 

Art. 73 Anwendung des Verwaltungsstrafrechts 

Die Artikel 6 und 7 des Verwaltungsstrafrechtsgesetzes gelten sinngemäss für strafbare Handlungen nach 
diesem Gesetz. 
 

Umwelt- und  Gesundheitsschutz Zürich UGZ  
Abteilung Umwelt / Tankanlage 
Walchestrasse 31 
8035 Zürich  

Tel.: 044 412 43 76  
Fax: 044 363 78 50 
www.stadt-zuerich.ch/ugz 
ugz-tankanlagen@zuerich.ch 

 


